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Rubrik: Konkurse 
Unterrubrik: Kollokationsplan und Inventar 
Publikationsdatum: SHAB, KABZH - 26.04.2019 
Meldungsnummer: KK04-0000004726 
Kanton: ZH 

Publizierende Stelle:  
Notariat, Grundbuchamt und Konkursamt Zürich (Altstadt), 
Talstrasse 11, 8001 Zürich

Kollokationsplan und Inventar Newbase GmbH

Schuldner:  
Newbase GmbH 
Oederweg 52-54, D-60318 Frankfurt am Main 
Deutschland 

Rechtliche Hinweise:  
Ein Gläubiger, der den Kollokationsplan anfechten will, weil 
seine Forderung ganz oder teilweise abgewiesen oder nicht 
im beanspruchten Rang zugelassen worden ist, muss innert 
20 Tagen nach der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes bei der angegebenen Anmeldestelle gegen die Masse 
klagen. Will er die Zulassung eines anderen Gläubigers oder 
dessen Rang bestreiten, so muss er die Klage gegen den 
Gläubiger richten.  
Publikation nach Art. 221 und 249-250 SchKG. 
Auflagefrist Kollokationsplan: 20 Tage 
Ablauf der Frist: 20.05.2019 

Anmeldestelle für Forderungen, Einsprachen oder Re-
kurse:  
Angaben zur Anmeldestelle siehe unter Bemerkungen 

Bemerkungen:  
Im schweizerischen IPRG-Konkurs über die  
 
Newbase GmbH, Oederweg 52-54, D-60318 Frankfurt am 
Main, Deutschland, 
 
vertreten durch den Insolvenzverwalter Karl-Heinz Trebing, 
Rechtsanwalt, Trebing & Bert Insolvenzverwalter, Hanauer 
Landstrasse 148a, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland, 
(Zustelladresse: GHR Rechtsanwälte AG, Herr Gerhard Roth, 
Tavelweg 2, Postfach, 3074 Muri bei Bern) 
 

liegen der Kollokationsplan gemäss Art. 172 IPRG und das 
Inventar über das in der Schweiz gelegene Vermögen den 
beteiligten Gläubigern beim Konkursamt Zürich (Altstadt), 
Talstrasse 11, 8001 Zürich, zur Einsicht auf. 
 
Klagen auf Anfechtung des Kollokationsplanes sind innert 
der genannten Frist beim Bezirksge-richt Zürich, Postfach, 
8036 Zürich, rechtshängig zu machen. 
 
Es werden nochmals alle Gläubiger der 3. Konkursklasse mit 
Wohnsitz in der Schweiz auf-gefordert, sich bis 27.05.2019 
beim Konkursamt schriftlich zu melden (keine Forderungs-
ein-gaben), weil sie später für die Anerkennung des auslän-
dischen Kollokationsplanes durch das zuständige Gericht 
anzuhören sind, Art. 173 Abs. 3 IPRG. Diese Gläubiger wer-
den im Übrigen auf das ausländische Konkursverfahren ver-
wiesen. 
 
KONKURSAMT ZÜRICH (ALTSTADT) 
Postfach, 8022 Zürich
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